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Aktuelle Leitungsschutzbedingungen der ENERVIE Vernetzt GmbH (Stand: 04/2024) 
(Anlage 2 zu den Nutzungsbedingungen für die Online-Planauskunft) 
 
Hinweise zur Ausführung von Bau- bzw. Erdarbeiten und zur Vermeidung von Schäden an erdverlegten 
Versorgungsleitungen und -anlagen. 
 
Von diesen Anlagen und Leitungen gehen Gefährdungen aus. Wir weisen insbesondere ausdrücklich auf folgende 
Gefahren hin: 

- Achtung: Bei der Beschädigung von unter Spannung stehenden Kabeln besteht Lebensgefahr in 
Folge einer möglichen Körperdurchströmung und Lichtbogeneinwirkung! 

- Achtung: Bei ausströmendem Gas besteht Brand- und Explosionsgefahr! 
- Achtung: Bei ausströmendem Wasser besteht die Gefahr der Ausspülung und Unterspülung sowie 

der Überflutung! 
 
Jeder Ausführende von Erdarbeiten hat bei Durchführung solcher Arbeiten auf öffentlichen und privaten Grundstücken, 
unabhängig vom Vorhandensein grundbuchlicher Eintragungen zu Versorgungsleitungen, mit dem Vorhandensein 
unterirdisch verlegter Versorgungsleitungen und –anlagen zu rechnen und die erforderliche Sorgfalt zu wahren, um 
deren Beschädigung zu verhindern. 
 
Wir weisen darauf hin, dass sich auch Versorgungsleitungen- und anlagen anderer Rechtsträger im Versorgungsgebiet 
der ENERVIE Vernetzt GmbH befinden können. 
 
Vor jeder Art von Erdarbeiten (z.B. auch Planierungsarbeiten) ist daher rechtzeitig eine aktuelle Planauskunft 
einzuholen. Die Plan-Ausdrucke verlieren ihre Gültigkeit nach vier Wochen ab Ausstellungsdatum. 
Vor Einsichtnahme in die Lagepläne darf mit den Erdarbeiten nicht begonnen werden. 
 

Folgende Zuständigkeiten sind zu berücksichtigen: 

 In Bereichen unserer 110/220 kV Hochspannungsleitungen bitte unbedingt vor 
Baubeginn Herrn Schulze benachrichtigen  
(Tel.: 02351 / 5675 – 22537; E-Mail: Alexander.Schulze@enervie-vernetzt.de). 

 In Bereichen der Fernwärmeleitungen der Mark-E Aktiengesellschaft in Hagen-Emst und Herdecke bitte 
unbedingt vor Baubeginn Herrn Roth benachrichtigen  
(Tel.: 02330 / 602 - 25292; Mobil: 0151/ 14000175; E-Mail: Franz.Roth@enervie-gruppe.de). 

 In Bereichen der Fernwärmeleitungen der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH in Lüdenscheid bitte unbedingt vor 
Baubeginn Herrn Gaschina benachrichtigen  
(Mobil: 0170 / 3375510; E-Mail: Andreas.Gaschina@enervie-gruppe.de). 

 In Bereichen der Betriebsfernmeldekabel (BFK) und LWL-Leitungen der ENERVIE Vernetzt GmbH bitte 
unbedingt vor Baubeginn Herrn Söhnchen benachrichtigen  
(Tel.: 02351 / 5675 - 22970; E-Mail: bfk@enervie-vernetzt.de). 

 In Bereichen der Telekommunikationskabel der TeleMark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH bitte 
unbedingt vor Baubeginn Herrn Böhl benachrichtigen  
(Tel.: 02351 / 8839 – 208; Mobil: 0170 / 7854533; E-Mail: a.boehl@telemark.de). 

 In Bereichen der Strom-, Gas- und Wasserleitungen bitte unbedingt vor Baubeginn einen Mitarbeiter unter 
entsprechender Nummer aus der folgenden Tabelle benachrichtigen: 
 

Gemeinde Strom Gas / Wasser 

Altena 02351 / 5675-22035   

Finnentrop 02351 / 5675-22035   

Hagen 02351 / 5675-23935 02351 / 5675-23801 

Halver 02351 / 5675-21315 
Stadtwerke Halver GmbH  
02353 / 9185-13 

Herdecke 02351 / 5675-23935   

Herscheid 02351 / 5675-22037 02351 / 5675-23451 

Kierspe 02351 / 5675-22036 
Stadtwerke Kierspe GmbH 
02359 / 2968-25 

Lüdenscheid 02351 / 5675-21315 02351 / 157- 23451 

Meinerzhagen 02351 / 5675-22036   

Nachrodt-Wiblingwerde 

 
 
02351 / 5675-22342 

Wasserbeschaffungsverband 
Wiblingwerde 
02351 / 5675-21518 

Neuenrade 02351 / 5675-22038   
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Plettenberg 02351 / 5675-22038 02351 / 5675-22204 

Schalksmühle 02351 / 5675-21315 02351 / 5675-23451 

Schwerte 02351 / 5675-22342   

Werdohl 02351 / 5675-22037 02351 / 5675-22203 

 
Die erteilten Planauskünfte enthalten Angaben zur Lage von Versorgungsanlagen und -leitungen in dem Netzgebiet der 
ENERVIE Vernetzt GmbH, soweit es sich dabei um Versorgungsanlagen und -leitungen in den ehemaligen Netzgebieten 
der Mark-E Aktiengesellschaft sowie der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH handelt. 
 

Die Planauskünfte enthalten außerdem Angaben zu folgenden Versorgungsanlagen und -leitungen: 

- zur Lage von Fernwärmeleitungen im Netzgebiet der Mark-E Aktiengesellschaft; 
- zur Lage von Fernwärmeleitungen im Netzgebiet der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH; 
- zur Lage von Telekommunikationskabeln der TeleMark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH im Bereich des 

ehemaligen Netzgebietes der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH; 
- zur Lage von Wasserleitungen im Netzgebiet der Stadtwerke Kierspe GmbH sowie zur Lage von Gasleitungen im 

Netzgebiet der Stadtwerke Kierspe GmbH; 
- zur Lage von Wasser- und Abwasserleitungen im Netzgebiet der Stadtwerke Halver GmbH; 
- zur Lage von Wasserleitungen im Netzgebiet der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH; 
- zur Lage von Wasserleitungen im Netzgebiet des Wasserbeschaffungsverbandes Wiblingwerde; 
- zur Lage von Wasserleitungen im Netzgebiet des Wasserbeschaffungsverbandes Jubach, Umkreis Lüdenscheid; 
- zur Lage von Straßenbeleuchtungsanlagen und -leitungen im Netzgebiet der Stadt Lüdenscheid. 

Die Auskunft bezüglich dieser Versorgungsanlagen und -leitungen Dritter erfolgt, soweit es sich nicht um 
Versorgungsanlagen und –leitungen des eigenen Netzgebietes der ENERVIE Vernetzt GmbH handelt, im Auftrag der 
jeweiligen Gesellschaft bzw. Stadt bzw. des jeweiligen Verbandes. 
 
Sofern von ENERVIE Vernetzt GmbH übergebene Unterlagen Angaben über weitere Leitungen/ Anlagen fremder 
Leitungs- bzw. Anlageninhaber enthalten, übernimmt ENERVIE Vernetzt GmbH keine Gewähr für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit dieser Angaben. Sofern Dritte, insbesondere die Mark-E Aktiengesellschaft oder die Stadtwerke 
Lüdenscheid GmbH, derartige Unterlagen im Auftrag der ENERVIE Vernetzt GmbH übergeben haben, gilt der 
Gewährleistungsausschluss auch für den Dritten. 
Die Auskunft über die Lage dieser fremden Leitungen und Anlagen ist in diesen Fällen bei den entsprechenden 
Eigentümern bzw. Anlageninhabern einzuholen. 
Soweit von ENERVIE Vernetzt GmbH übergebene Unterlagen Angaben zu Leitungen / Anlagen enthalten, die nicht Teil 
ihres eigenen Netzgebiets sind, über die ENERVIE Vernetzt GmbH aber gemäß oben aufgeführter Bestimmungen im 
Auftrag Dritter Auskunft erteilt, ist die Haftung der ENERVIE Vernetzt GmbH wegen Erteilung unrichtiger und/ oder 
unvollständiger Angaben ausgeschlossen, soweit die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Angaben auf Mitteilungen 
bzw. Vorgaben des jeweiligen Leitungsinhabers bzw. des jeweiligen Dritten zurückzuführen ist. 
 
Versorgungleitungen und –anlagen liegen nicht nur in oder an öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen, sondern 
werden auch durch private Grundstücke aller Art (z.B. Gärten, Felder, Wiesen, Wälder u.a.) geführt. 
In der Nähe der Versorgungsleitungen und –anlagen sowie an sonstigen besonders gefährdeten Stellen (z.B. 
Kreuzungen, Näherungen, Abzweigungen) sind die Erdarbeiten in Handschachtung auszuführen. 
Über die Tiefenlage der Versorgungsleitungen und –anlagen können keine verbindlichen Angaben gemacht werden. 
Die Einzeichnung der Versorgungsleitungen und –anlagen vermittelt nur eine Übersicht. Die Darstellung ist insoweit nicht 
maßstäblich. Den Ausführenden der Bau- bzw. Erdarbeiten obliegt die Bestimmung der Lage der vorhandenen 
Leitungen (z.B. durch Quergräben in Handschachtung oder Suchgerät). 
Vor der Durchführung von grabenlosen Verlegeverfahren sind kreuzende Versorgungsleitungen und –anlagen erst frei 
zu schachten. 
 
Maße dürfen aus dem Planwerk nicht abgegriffen werden. Die örtliche Anzeige der Lage der 
Versorgungsleitungen und –anlagen darf nur unter Nutzung der in den Planunterlagen nachgewiesenen 
Einmessungszahlen erfolgen. Stillgelegte Versorgungsleitungen und –anlagen sind in der Regel in den Plänen 
nicht enthalten. 
 
Sofern aufgrund der Einmessungszahlen eine örtliche Wiederherstellung der Versorgungsleitungen und –
anlagen nicht möglich ist, ist der Ausführende der Bau- bzw. Erdarbeiten und ggf. auch ein etwaiger 
Auftraggeber verpflichtet, sich vor Beginn der Arbeiten mit den zuständigen Mitarbeitern der ENERVIE Vernetzt 
GmbH bezüglich einer örtlichen Einweisung abzustimmen. Die ENERVIE Vernetzt GmbH ist berechtigt, mit der 
Abstimmung und der Einweisung Dritte, insbesondere die Mark-E Aktiengesellschaft und die Stadtwerke 
Lüdenscheid GmbH zu beauftragen. 
 
 
Werden Versorgungsleitungen und -anlagen oder Warnbänder an Stellen, die in keinem Plan eingezeichnet sind, 
angetroffen bzw. freigelegt, so ist die ENERVIE Vernetzt GmbH unverzüglich zu verständigen. Die Arbeiten sind in 
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diesem Bereich zu unterbrechen, bis mit dem zuständigen Mitarbeiter der ENERVIE Vernetzt GmbH Einvernehmen über 
das weitere Vorgehen hergestellt ist. 
 
Die Ausführenden der Bau- bzw. Erdarbeiten sowie ggf. auch deren Auftraggeber haften für alle Schäden, die durch die 
Arbeiten entstehen.  
Beschädigungen sind der ENERVIE Vernetzt GmbH bzw. den dritten Unternehmen, für die die ENERVIE Vernetzt 
GmbH den Netzservice in Dienstleistung erbringt, sofort zu melden. 
 
 
 

Störungshotlines der ENERVIE Vernetzt GmbH 
  
 Strom: 
    
 Zentrale Störungs-Hotline Strom im ehemaligen Netzgebiet der  
                                                                             Mark-E Aktiengesellschaft 0800 / 12399 11 
  
 Zentrale Störungs-Hotline Strom im ehemaligen Netzgebiet der 
                                                             Stadtwerke Lüdenscheid GmbH 02351 / 157 - 330 
 
 
 Gas: 
 
 Zentrale Störungs-Hotline Gas im ehemaligen Netzgebiet der 
                                                                         Mark-E Aktiengesellschaft 
                        sowie für die Gemeinden Werdohl und Plettenberg 0800 / 12399 22 
 
 Zentrale Störungs-Hotline Gas im ehemaligen Netzgebiet der  
                                                                Stadtwerke Lüdenscheid GmbH 
                                                            (Lüdenscheid, Schalksmühle) 02351 / 157 - 360 
 
 
 Wasser: 
 
 Zentrale Störungs-Hotline Wasser im ehemaligen Netzgebiet der 
                                                                               Mark E Aktiengesellschaft 
                              sowie für die Gemeinden Werdohl und Plettenberg 0800 / 12399 33 
 
 Zentrale Störungs-Hotline Wasser im Netzgebiet der 
                                                 Stadtwerke Lüdenscheid GmbH 
                                 (Lüdenscheid, Schalksmühle, Herscheid) 02351 / 157 - 350 
 
 
 
 
 
 

Störungshotlines dritter Unternehmen 
  
 Stadtwerke Kierspe GmbH: 
    
 Zentrale Störungs-Hotline Gas und Wasser der Stadtwerke Kierspe GmbH 02359 / 555 
  
 
 Stadtwerke Halver GmbH: 
 
 Zentrale Störungs-Hotline Wasser der Stadtwerke Halver GmbH 02353 / 91850 
 
 


